
 

Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen der Ancofer Stahlhandel GmbH, Mülheim an der Ruhr - Stand: März 2025 
 
I. Geltung/Vertragsschluss 
1. Diese Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für 
alle - auch zukünftigen - Verträge mit Unternehmern, jur. Personen 
des öffentlichen Rechts und öffentlichrechtlichen Sondervermögen 
über Lieferungen und sonstige Leistungen unter Einschluss von 
Werkverträgen, Verträgen über die Lieferung herzustellender oder 
zu erzeugender vertretbarer und nicht vertretbarer Sachen. Ein-
kaufsbedingungen des Käufers werden auch dann nicht anerkannt, 
wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich 
widersprechen. 
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge des Käufers sind 
für uns nur verbindlich, wenn sie von uns in Textform bestätigt sind. 
Das Gleiche gilt für Änderungen von Aufträgen. Wir sind jedoch be-
rechtigt, einen Auftrag durch Ausführung der Bestellung ohne vor-
herige Bestätigung anzunehmen. Die Annahme kann innerhalb an-
gemessener Frist nach Zugang der Bestellung erfolgen.  
3. Alle Angaben, wie Maße, Gewichte, Abbildungen, Beschreibun-
gen, Montageskizzen und Zeichnungen in Musterbüchern, Preis-
listen und sonstigen Drucksachen sind nur annähernd, jedoch 
bestmöglich ermittelt, für uns aber insoweit unverbindlich. Das 
gleiche gilt für Angaben der Werke. Modelle und Zeichnungen 
bleiben unser Eigentum. 
4. Mündliche Vereinbarungen, Zusagen, Zusicherungen, Garantien 
und Aussagen über den Einsatz- oder Verwendungszweck unserer 
Angestellten im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss sind un-
verbindlich und werden erst durch unsere Bestätigung in Textform 
verbindlich. 
5. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im 
Zweifel die Incoterms in ihrer jeweils neuesten Fassung. 
6. "Käufer" im Sinne dieser Bedingungen ist bei Werkverträgen 
auch der "Besteller". 
 
II. Preise 
1. Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die bei Vertragsschluss 
gültigen Preise und Bedingungen. Die Ware wird „brutto für netto“ 
berechnet. 
2. Die Preise verstehen sich, falls nichts anderes vereinbart, ab 
Werk oder ab Lager zuzüglich Frachten und Umsatzsteuer. 
3. Ändert sich später als vier Wochen nach Vertragsschluss die 
Summe der außerhalb unseres Betriebs entstehenden Kosten (Ab-
gaben oder andere Fremdkosten), die im vereinbarten Preis ent-
halten sind, oder entstehen sie neu, sind wir berechtigt, die Preise 
im entsprechenden Umfang jeweils zum Ersten des Kalendermo-
nats anzupassen. Insbesondere behalten uns für noch nicht gelie-
ferte Mengen eine Anpassung des vereinbarten Preises vor, wenn 
aufgrund einer Änderung der Rohstoff- und/oder Wirtschaftslage 
Umstände eintreten, die die Herstellung und/oder den Einkauf des 
betreffenden Erzeugnisses wesentlich gegenüber dem Zeitpunkt 
der Preisvereinbarungen verteuern. 
4. Für den Fall, dass der angepasste Preis den Ausgangspreis um 
mehr als 10 % übersteigt, hat der Käufer mit Wirksamwerden der 
Preisanpassung ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag hinsichtlich 
der von der Preisanpassung betroffenen Mengen. Das Rücktritts-
recht kann nur innerhalb einer Woche ab Kenntnis oder Möglichkeit 

der Kenntnisnahme von der Preisanpassung ausgeübt werden. 
 
III. Zahlung und Verrechnung 
1. Falls nichts anderes vereinbart oder in unseren Rechnungen 
angegeben, ist der Kaufpreis sofort nach Lieferung ohne Skonto-
abzug fällig und in der Weise zu zahlen, dass wir am Fälligkeitstag 
über den Betrag verfügen können. Dies gilt auch dann, wenn die 
zur Lieferung vereinbarten Prüfbescheinigungen nach DIN EN 
10204 fehlen oder verspätet eintreffen. Kosten des Zahlungsver-
kehrs trägt der Käufer. 
2. Bei Überschreitung des Zahlungsziels oder bei Verzug berech-
nen wir Zinsen in Höhe des gesetzlichen Verzugszinssatzes, es sei 
denn höhere Zinssätze sind vereinbart. Zusätzlich sind wir berech-
tigt, eine Verzugspauschale in Höhe von 40,00 € zu berechnen. Die 
Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten. 
3. Der Käufer kommt spätestens 10 Tage nach Fälligkeit unserer 
Forderung in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. 
4. Aufgrund der erteilten Ermächtigung der AG der Dillinger Hüt-
tenwerke, der Vertriebsgesellschaft Dillinger Hütte GTS GmbH, 
Stuttgart und der Jebens GmbH, Korntal-Münchingen sind wir be-
rechtigt, aufzurechnen mit sämtlichen Forderungen, die uns gegen 
den Käufer zustehen, gegen sämtliche Forderungen, die dem Käu-
fer, gleich aus welchem Rechtsgrund, gegen uns oder die obenge-
nannten Gesellschaften zustehen. 
5. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser 
Zahlungsanspruch durch mangelnde Zahlungsfähigkeit des Käu-
fers gefährdet wird, oder gerät der Käufer mit einem erheblichen 
Betrag in Zahlungsverzug oder treten andere Umstände ein, die auf 
dessen wesentliche Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit 
schließen lassen, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB zu. Dies 
gilt auch, soweit unsere Leistungspflicht noch nicht fällig ist. Wir 
sind dann auch berechtigt, vereinbarte Vorleistungen zu verwei-
gern sowie alle noch nicht fälligen Forderungen aus der laufenden 
Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stellen. Als man-
gelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gilt auch, wenn der Käufer 
mit einem erheblichen Betrag (ab 10% fälligen Forderungen) min-
destens drei Wochen in Zahlungsverzug ist, ferner die erhebliche 
Herabstufung des für ihn bestehenden Limits bei unserer Warenk-
reditversicherung. 
6. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Rech-
nungswert ausschließlich Fracht, Verpackung und Versicherung 
und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkei-
ten des Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus. Soweit nichts 
anderes vereinbart, beginnen Skontofristen ab Rechnungsdatum. 
7. Ein Zurückbehaltungsrecht und eine Aufrechnungsbefugnis ste-
hen dem Käufer nur insoweit zu, wie seine Gegenansprüche unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt sind, sie auf demselben Ver-
tragsverhältnis mit dem Verkäufer beruhen und/oder sie den Käufer 
nach § 320 BGB zur Verweigerung seiner Leistung berechtigen 
würden. 
 
IV. Sicherheiten 
Wir haben Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Sicherheiten 
für unsere Forderungen, auch soweit sie bedingt oder befristet sind. 

 
V. Ausführung der Lieferungen, Lieferfristen und –termine 
1. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt vertrags-
gemäßer, richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, 
die nicht richtige oder verspätete Selbstbelieferung ist durch uns 
verschuldet. Bei Importgeschäften steht unsere Lieferverpflichtung 
zusätzlich unter dem Vorbehalt des rechtzeitigen Erhalts von Über-
wachungsdokumenten und Einfuhrgenehmigungen, es sei denn, 
die nicht richtige oder verspätete Selbstbelieferung ist durch uns 
verschuldet. Insbesondere sind wir berechtigt, vom Vertrag zurück 
zu treten, soweit wir ein ordnungsgemäßes Deckungsgeschäft ab-
geschlossen haben, jedoch aus Gründen, die wir nicht zu vertreten 
haben, z.B. bei Insolvenz unseres Vorlieferanten, von unserem 
Vorlieferanten nicht beliefert werden. 
2. Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd und, soweit nicht an-
ders vereinbart, unter (üblichem) Vorbehalt (u.V. / u.ü.V.). Liefer-
fristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung und 
gelten nur unter der Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller 
Einzelheiten des Auftrages und rechtzeitiger Erfüllung aller Ver-
pflichtungen des Käufers, wie z.B. Beibringung aller behördlichen 
Bescheinigungen, Gestellung von Akkreditiven und Garantien, 
Leistung von Anzahlungen, oder vom Käufer genehmigte Zeich-
nungen. 
3. Für die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist der Zeit-
punkt der Absendung ab Werk oder Lager maßgebend. Sie gelten 
mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die 
Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden 
kann. 
4. Der Käufer hat eine reibungslose Abnahme der Ware sicherzu-
stellen und uns rechtzeitig auf erschwerte Auslieferungsverhält-
nisse hinzuweisen. Der Käufer hat unverzüglich und sachgemäß 
abzuladen und zu diesem Zweck Kranhilfe bzw. Stapler bereit zu 
halten. Nach unserem Ermessen kann die Abladung auch von uns 
vorgenommen werden. Soweit wir oder Dritte die Abladung vorneh-
men oder daran mitwirken, geschieht dies ohne rechtliche Ver-
pflichtung und auf Risiko des Käufers. 
5. Ereignisse höherer Gewalt, insbesondere Kriege, Naturkatastro-
phen oder politische Unruhen und die damit verbundenen Auswir-
kungen, berechtigen uns, die Lieferungen um die Dauer der Behin-
derung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. 
Dies gilt auch dann, wenn solche Ereignisse während eines vorlie-
genden Verzuges eintreten. Der höheren Gewalt stehen gleich 
währungs-, handelspolitische und sonstige hoheitliche Maßnah-
men, Streiks, Aussperrungen, von uns nicht verschuldete Betriebs-
störungen (z.B. Feuer, Maschinen- und Walzenbruch, Rohstoff- 
und Energiemangel), Pandemien und deren Auswirkungen, Behin-
derung der Verkehrswege, Verzögerung bei der Einfuhr-/Zollabfer-
tigung, sowie alle sonstigen Umstände, die, ohne von uns verschul-
det zu sein, die Lieferungen und Leistungen wesentlich erschweren 
oder unmöglich bzw. wirtschaftlich unzumutbar machen. Dabei ist 
es unerheblich, ob die Umstände bei uns, dem Lieferwerk oder ei-
nem anderen Vorlieferanten eintreten. Wird infolge der vorgenann-
ten Ereignisse die Durchführung für eine der Vertragsparteien un-

zumutbar, insbesondere verzögert sich die Ausführung des Vertra-
ges für eine der Vertragsparteien in wesentlichen Teilen um mehr 
als 6 Monate, so kann sie nach fruchtlosem Ablauf einer angemes-
senen bestimmten Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. 
6. Bei Nichteinhaltung der Lieferfristen stehen dem Käufer die 
Rechte aus §§ 281, 323 BGB erst dann zu, wenn er uns eine an-
gemessene Frist zur Lieferung gesetzt hat, die - insoweit abwei-
chend von §§ 281, 323 BGB - mit der Erklärung verbunden ist, dass 
er die Annahme der Leistung nach dem Ablauf der Frist ablehne; 
nach erfolglosem Ablauf der Frist ist der Anspruch auf Erfüllung 
ausgeschlossen. 
7. Im Verzugsfall haften wir nach Maßgabe des Abschnitts XIII. für 
den vom Käufer nachgewiesenen Verzögerungsschaden. Wir wer-
den dem Käufer unverzüglich die Dauer der Lieferverzögerung mit-
teilen. Nach Kenntnis der Dauer der Lieferverzögerung hat uns der 
Käufer unverzüglich die Höhe des voraussichtlichen Verzöge-
rungsschadens mitzuteilen. Übersteigt der voraussichtliche Verzö-
gerungsschaden 20 % vom Wert der von der Lieferverzögerung be-
troffenen Menge, ist der Käufer verpflichtet, sich unverzüglich um 
einen entsprechenden Deckungskauf zu bemühen, gegebenenfalls 
von uns nachgewiesene Deckungskaufmöglichkeiten unter Rück-
tritt vom Vertrag für die von der Lieferverzögerung betroffene 
Menge wahrzunehmen; in diesem Fall werden die nachgewiesenen 
Mehrkosten des Deckungskaufs und für die Zwischenzeit nachge-
wiesener Verzögerungsschaden von uns erstattet. Kommt der Käu-
fer seinen Schadenminderungspflichten nach dem vorhergehen-
den Absatz nicht nach, ist unsere Haftung für nachgewiesenen Ver-
zögerungsschaden auf 50 % des Wertes der betroffenen Menge 
beschränkt. Abschnitt XIII. bleibt unberührt. 
8. Der Käufer kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, 
wenn uns die gesamte Lieferung vor Gefahrübergang unmöglich 
wird. Der Käufer kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, 
wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils der Lieferung 
unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung 
der Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat der Käufer den 
auf die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Das-
selbe gilt bei Unvermögen auf unserer Seite. Im Übrigen gilt Ab-
schnitt XIII. 
 
VI. Eigentumsvorbehalt 
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des 
Kaufpreises im Eigentum des Verkäufers. Der Käufer ist verpflich-
tet, die zur Erhaltung des Eigentumsvorbehalts – oder eines im 
Land seiner Niederlassung oder in einem davon abweichenden Be-
stimmungsland vergleichbaren Sicherungsrechts – erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen und uns auf Verlangen nachzuweisen. 
2. Es gelten die folgenden ergänzenden Regelungen: 
a. Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) 
bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere der jewei-
ligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbezie-
hung zustehen (Saldovorbehalt). Dies gilt auch für künftig entste-
hende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln, 
und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderun-
gen geleistet werden. Dieser Saldovorbehalt erlischt endgültig mit 



 

dem Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung noch offenen und von 
diesem Saldovorbehalt erfassten Forderungen. Der Saldovorbehalt 
gilt jedoch nicht für Vorkasse- oder Bargeschäfte, die Zug-um-Zug 
abgewickelt werden. 
b. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als 
Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die 
be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. 
2 a. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbe-
haltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das Mit-
eigentum anteilig an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rech-
nungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen 
verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung o-
der Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm 
zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der 
Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und 
verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gel-
ten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. 2 a. 
c. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und so-
lange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die 
Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. Ziffern 2 d. bis e. 
auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehalts-
ware ist er nicht berechtigt. 
d. Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehalts-
ware werden zusammen mit sämtlichen Sicherheiten, die der Käu-
fer für die Forderung erwirbt, bereits jetzt an uns abgetreten. Wir 
nehmen die Abtretung hiermit an. Die Forderungen dienen in dem-
selben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die 
Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns 
verkauften Waren veräußert, so wird uns die Forderung aus der 
Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vor-
behaltsware zum Rechnungswert der anderen verkauften Waren 
abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Mitei-
gentumsanteile gem. Ziff. 2 b. haben, wird uns ein unserem Mitei-
gentumsanteil entsprechender Teil abgetreten. 
e. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräuße-
rung einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung erlischt im Falle 
unseres Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug, Nichtein-
lösung eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens. Von unserem Widerrufsrecht werden wir nur dann Ge-
brauch machen, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar 
wird, dass unser Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen 
Verträgen mit dem Käufer durch dessen mangelnde Zahlungsfä-
higkeit gefährdet wird. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflich-
tet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrich-
ten und uns die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen zu geben. 
f. Hat der Käufer die Forderung aus der Weiterveräußerung im 
Rahmen des echten Factorings verkauft, tritt er seine gegenwärti-
gen und zukünftigen Ansprüche gegen den Factor aus dem Ankauf 
und der Einziehung von Weiterveräußerungsforderungen, soweit 
sie die von uns gelieferten Waren betreffen, an uns ab. Wir nehmen 
diese Abtretung hiermit an. 
g. Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigungen durch 
Dritte hat uns der Käufer unverzüglich zu unterrichten. Der Käufer 
trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs, zum Aussortieren 
oder zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden 
müssen, soweit sie nicht von Dritten ersetzt werden.  
h. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel 

bei Fälligkeit nicht ein, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zu-
rückzunehmen und die Vorbehaltsware unter Anrechnung auf den 
Kaufpreis bestmöglich zu veräußern. Gleiches gilt, wenn nach Ab-
schluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungsan-
spruch aus diesem Vertrag oder aus anderen Verträgen mit dem 
Käufer durch dessen mangelnde Zahlungsfähigkeit gefährdet wird. 
Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. Vorschriften der In-
solvenzordnung bleiben unberührt 
i. Übersteigt der Rechnungswert der bestehenden Sicherheiten die 
gesicherten Forderungen einschließlich Nebenforderungen (Zin-
sen; Kosten o.ä.) insgesamt um mehr als 50 v.H., sind wir auf Ver-
langen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach 
unserer Wahl verpflichtet. 
 
VII. Gewichte 
1. Für die Gewichte ist die von uns oder unserem Vorlieferanten 
vorgenommene Verwiegung maßgebend. Der Gewichtsnachweis 
erfolgt durch Vorlage des Wiegezettels. Wir können die Gewichte 
auch ohne Wägung theoretisch bestimmen, wobei wir die Maße 
nach anerkannten statistischen Methoden ermitteln. Wir sind ferner 
berechtigt, das theoretische Gewicht um 2 ½ % (Handelsgewicht) 
zum Ausgleich von Walz- und Dickentoleranzen sowie die Längen 
um die in den Normen festgelegten Toleranzen zu erhöhen und bei 
der Abrechnung ein Handelsgewicht von 8 kg/dm³ zugrunde zu le-
gen.  
2. In der Versandanzeige angegebene Stückzahlen, Bundzahlen 
o.ä. sind bei nach Gewicht berechneten Waren unverbindlich. So-
fern keine Einzelverwiegung vereinbart ist, gilt das Gesamtgewicht 
der Lieferung. Unterschiede gegenüber den rechnerischen Einzel-
gewichten werden verhältnismäßig auf diese verteilt. 
 
VIII. Prüfbescheinigungen / Abnahmen 
1. Die Mitlieferung von Prüfbescheinigungen („Zeugnissen“) nach 
EN 10204 bedarf der Vereinbarung in Textform. Wir sind berechtigt, 
solche Bescheinigungen in Kopie zu übergeben. Das Entgelt für 
Prüfbescheinigungen richtet sich mangels ausdrücklicher Verein-
barung nach unserer Preisliste bzw. der Preisliste des jeweiligen 
Ausstellers (Lieferwerks). 
2. Wenn eine Abnahme vereinbart ist oder entsprechende Werk-
stoffnormen eine solche vorsehen, kann sie nur in dem Lieferwerk 
bzw. dem von uns benannten Lager sofort nach Meldung der Ab-
nahmebereitschaft erfolgen. Der Käufer stellt sicher, dass wir in sei-
nem Namen und für seine Rechnung bzw. seines Abnehmers die 
von ihm gewünschte Abnahmegesellschaft beauftragen können. 
Soweit nichts anderes vereinbart, gilt diese Ermächtigung mit der 
Benennung einer Abnahmegesellschaft in der Bestellung als erteilt. 
3. Die persönlichen Abnahmekosten trägt der Käufer, die sachli-
chen Abnahmekosten werden ihm nach unserer Preisliste oder der 
Preisliste des Lieferwerkes berechnet. 
4. Erfolgt die Abnahme ohne unser Verschulden nicht, nicht recht-
zeitig oder nicht vollständig, sind wir berechtigt, die Ware ohne Ab-
nahme zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers zu 
lagern und ihm zu berechnen. 
 
IX. Versand, Gefahrübergang, Verpackung, Teillieferung 
1. Wir bestimmen Versandweg und -mittel sowie Spediteur und 
Frachtführer. Unsere Lieferungen erfolgen, soweit nicht anders in 
Textform vereinbart, ab unserem Sitz. 

2. Vertragsgemäß versandfertig gemeldete Ware muss unverzüg-
lich abgerufen werden, andernfalls sind wir berechtigt, sie nach 
Mahnung auf Kosten und Gefahr des Käufers nach unserer Wahl 
zu versenden oder nach eigenem Ermessen zu lagern und sofort 
zu berechnen. Die gesetzlichen Vorschriften über den Annahme-
verzug bleiben unberührt. 
3. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehe-
nen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit 
unmöglich oder wesentlich erschwert, so sind wir berechtigt, auf 
einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die ent-
stehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Dem Käufer wird vorher 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
4. Die Ware wird unverpackt und nicht gegen Rost geschützt gelie-
fert. Falls vereinbart, liefern wir verpackt. Für Verpackung, Schutz- 
und/oder Transporthilfsmittel sorgen wir im Übrigen nach unserer 
Erfahrung auf Kosten des Käufers. Sie werden innerhalb angemes-
sener Frist an unserem Lager zurückgenommen. Kosten des Käu-
fers für den Rücktransport oder für eine eigene Entsorgung der Ver-
packung übernehmen wir nicht. 
5. Bei Abrufaufträgen geht die Gefahr mit Bereitstellung der Ware 
zur Abholung auf den Käufer über. Im Übrigen geht die Gefahr, 
auch die einer Beschlagnahme der Ware, mit der Übergabe der 
Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit 
Verlassen des Lagers oder des Lieferwerks, bei allen Geschäften, 
auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über. 
Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des Käu-
fers. Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu Lasten des Käu-
fers. 
6. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. 
Branchenübliche Mehr- und Minderlieferungen der abgeschlosse-
nen Menge sind zulässig. Soweit nicht anders vereinbart, sind wir 
zu einer Über- oder Unterschreitung der vereinbarten Liefermenge 
bis zu 10 % berechtigt. 
 
X. Zusatzbedingungen für Lohnaufträge 
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflich-
ten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei 
Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir -auch für 
unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen- 
nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, be-
schränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypi-
schen Schaden. Im Übrigen ist unsere Haftung, auch für Mangel- 
und Mangelfolgeschäden, ausgeschlossen. 
2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß 
gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet wird, bei schuldhaft herbeigeführten 
Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und auch 
dann nicht, wenn und soweit wir die Garantie für die Beschaffenheit 
für die verkaufte Sache übernommen haben, sowie in Fällen zwin-
gender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Regeln über 
die Beweislast bleiben hiervon unberührt. 
3. Der Besteller hat das zu bearbeitende Material, sowie alle für die 
Bearbeitung erforderlichen technischen Unterlagen rechtzeitig auf 
seine Kosten anzuliefern. Das zu bearbeitende Material muss ein-
wandfrei sein und den angegebenen Werten entsprechen. Es darf 
nicht mit Fehlern behaftet sein, die die Bearbeitung erschweren; es 
muss die für die vorgesehene Bearbeitung normalen Zugaben ha-
ben. 

4. Alle Mehrkosten und Schäden, die dadurch entstehen, dass das 
Material nicht Ziffer 3. entspricht (z. B. bei Porosität, Sandein-
schlüssen, Sprödigkeit, Härte oder sonstigen die Arbeiten verteu-
ernden Umständen), werden zusätzlich berechnet. Das gilt auch für 
Mehrkosten und Schäden aufgrund mangelhafter technischer Un-
terlagen. Wird das Material aus einem dieser Gründe oder sonst 
ohne unser Verschulden unbrauchbar, so haben wir zusätzlich An-
spruch auf Vergütung unserer bis zur Feststellung des Mangels er-
brachten Leistungen. 
5. Wir werden die übernommenen Arbeiten sorgfältig durchführen. 
Wir haften nicht für Schäden oder Verspätungen, die auf Mängel 
des Materials, auf Fehler in den technischen Unterlagen oder sons-
tigen Angaben oder auf ein Verziehen des Stückes während oder 
nach der Bearbeitung zurückzuführen sind. 
Bei begründeten form- und fristgerechten Mängelrügen erfüllen wir 
unsere Verpflichtung ausschließlich durch Nachbessern. Wird das 
Material durch unser Verschulden unbrauchbar, so übernehmen 
wir die bis zur Feststellung des Mangels von uns aufgewendeten 
Kosten. Wir sind auch bereit, uns kostenlos übersandtes Ersatzma-
terial zu den Bedingungen dieses Vertrages in Arbeit zu nehmen. 
6. Soweit nichts anderes vereinbart ist, gehen Schrott, Späne und 
sonstige Abfälle in unser Eigentum über. 
 
XI. Abrufaufträge, fortlaufende Lieferungen 
1. Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind uns Ab-
rufe und Sorteneinteilung für ungefähr gleiche Monatsmengen auf-
zugeben; andernfalls sind wir berechtigt, die Bestimmungen nach 
billigem Ermessen selbst vorzunehmen.  
2. Abrufaufträge verpflichten den Käufer zur Abnahme der dem Ab-
rufauftrag zugrundeliegenden Gesamtmenge. Sofern nicht anders 
vereinbart, ist die gesamte Menge innerhalb der im Vertrag festge-
legten Frist abzurufen.  
3. Überschreiten die einzelnen Abrufe insgesamt die Vertrags-
menge, so sind wir zur Lieferung der Mehrmenge berechtigt, aber 
nicht verpflichtet. Wir können die Mehrmenge zu den bei dem Abruf 
bzw. der Lieferung gültigen Preisen berechnen. 
4. Sofern nicht anders vereinbart, sind Abrufaufträge innerhalb von 
365 Tagen seit Vertragsschluss abzuwickeln. Nach Fristablauf sind 
wir berechtigt, die nicht abgerufene Ware auf Kosten und Gefahr 
des Käufers zu lagern und ihm zu berechnen. 
 
XII. Haftung für Sachmängel 
1. Die inneren und äußeren Eigenschaften der Ware, insbesondere 
deren Güte, Sorte und Maße bestimmen sich vorrangig nach der 
vereinbarten Beschaffenheit, insbesondere nach den vertraglich 
vereinbarten Normen, Datenblättern, Werkstoffblättern oder sons-
tigen technischen Bestimmungen. Bezugnahmen auf Normen und 
ähnliche Regelwerke, auf Prüfbescheinigungen gemäß DIN EN 
10204 und ähnliche Zeugnisse sowie Angaben zu Güten, Sorten, 
Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit der Waren sind keine Zu-
sicherungen oder Garantien, ebenso wenig Konformitätserklärun-
gen und entsprechende Kennzeichen wie CE und GS. 
2. Für eine bestimmte Verwendung oder einen bestimmten Einsatz-
zweck der Ware übernehmen wir grundsätzlich keine Haftung. Viel-
mehr obliegt es grundsätzlich dem Käufer, die Eignung der Ware 
für die von ihm vorgesehene Verwendung selbst zu prüfen. Etwas 
anderes gilt nur dann, wenn wir spätestens bei Kaufvertragsab-



 

schluss durch den Käufer in Textform von der vorgesehenen Ver-
wendung in Kenntnis gesetzt wurden und dieser Verwendung aus-
drücklich in Textform zugestimmt haben. Unklare Angaben in Fer-
tigungsvorgaben gehen zu Lasten des Käufers. 
3. Soweit die Ware die vereinbarte Beschaffenheit gem. Abschnitt 
XII.1 aufweist oder sich für die nach dem Vertrag in Textform vo-
rausgesetzte Verwendung gem. Abschnitt XII.2 eignet, kann sich 
der Käufer nicht darauf berufen, dass sich die Ware nicht für die 
gewöhnliche Verwendung eignet oder eine Beschaffenheit auf-
weist, die bei Sachen dieser Art üblich ist und die der Käufer erwar-
tet hat.  
4. Für die Untersuchung der Ware und Anzeige von Mängeln gelten 
die gesetzlichen Vorschriften mit der Maßgabe, dass sich die Pflicht 
zur Untersuchung der Ware nach Ablieferung auch auf etwaige 
Prüfbescheinigungen nach oder entsprechend DIN EN 10204 er-
streckt und uns Mängel der Ware und Prüfbescheinigungen spä-
testens 7 Tage nach Ablieferung in Textform anzuzeigen sind. Et-
waige Transportschäden können nur berücksichtigt werden, soweit 
sie auf dem Lieferschein vermerkt sind. Es gelten insoweit die An-
zeigepflichten der Allgemeinen Deutschen Speditionsbedingungen 
(ADSp). Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung nicht unver-
züglich nach Ablieferung entdeckt werden können, sind uns unver-
züglich nach Entdeckung in Textform anzuzeigen  
5. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge können wir nach un-
serer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Ware lie-
fern (Nacherfüllung). Erfüllungsort für die Nacherfüllung ist unser 
Sitz. Wird die Nacherfüllung durch uns nicht innerhalb eines ange-
messenen Zeitraums erfolgreich durchgeführt oder bei Fehlschla-
gen oder Verweigerung der Nacherfüllung stehen dem Käufer die 
gesetzlichen Rechte zu. Ist der Mangel nicht erheblich und/oder ist 
die Ware bereits veräußert, verarbeitet oder umgestaltet, steht ihm 
nur das Minderungsrecht zu. 
6. Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringung der 
Ware hat der Käufer die Obliegenheit, die für die Verwendung maß-
geblichen Eigenschaften der Ware vor dem Einbau zumindest 
stichprobenartig vor dem Einbau zu überprüfen und uns Mängel der 
Ware unverzüglich anzuzeigen. Soweit der Käufer die Ware ohne 
vorherige Überprüfung einbaut, kommen Mängelrechte in Bezug 
auf etwaige Mängel nur in Betracht, wenn diese Mängel nicht im 
Rahmen einer Stichprobenkontrolle offenbar geworden wären. 
Dasselbe gilt, soweit die Mängel arglistig verschwiegen wurden o-
der wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernom-
men haben. 
7. Für Vorfertigungsprozesse sowie bei Verwendung der Ware zur 
Herstellung einer neuen Sache vor dem Einbau haften wir für etwa-
ige Aufwendungen oder Schäden des Käufers, insbesondere für 
Neufertigungs- oder Wiederherstellungskosten, nur im Falle einer 
schuldhaften Pflichtverletzung. Dies gilt auch dann, wenn die Ware 
nach der Verarbeitung durch den Käufer noch in ihrer ursprüngli-
chen Sacheigenschaft vorhanden ist. 
8. Hat der Käufer die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem 
Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine 
andere Sache angebracht, kann er Ersatz für die erforderlichen 
Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Ein-
bau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten 
mangelfreien Ware („Aus- und Einbaukosten“) nur nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen verlangen:  

- Erforderlich sind nur solche Aus- und Einbaukosten, die unmittel-
bar den Ausbau bzw. die Demontage der mangelhaften Waren und 
den Einbau bzw. das Anbringen identischer Waren betreffen, auf 
Grundlage marktüblicher Konditionen entstanden sind und uns vom 
Käufer durch Vorlage geeigneter Belege mindestens in Textform 
nachgewiesen werden.  
- Darüber hinausgehende Kosten des Käufers für mangelbedingte 
Folgeschäden wie beispielsweise entgangener Gewinn, Betriebs-
ausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen oder Neu-
fertigungen sind keine unmittelbaren Aus-und Einbaukosten und 
daher nicht als Aufwendungsersatz gem. § 439 Abs. 3 BGB ersatz-
fähig. Dasselbe gilt für Sortierkosten und Mehraufwendungen, die 
daraus entstehen, dass sich die verkaufte und gelieferte Ware an 
einem anderen als dem vereinbarten Erfüllungsort befindet. 
- Der Käufer ist nicht berechtigt, für Aus- und Einbaukosten und 
sonstige Kosten der Nacherfüllung Vorschuss zu verlangen. 
9. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung über-
nehmen wir nur, soweit sie im Einzelfall, insbesondere im Verhält-
nis zum Kaufpreis der Ware, nicht unverhältnismäßig sind. Eine 
Unverhältnismäßigkeit liegt vor, soweit die geltend gemachten Auf-
wendungen, insbesondere für Aus- und Einbaukosten, 150 % des 
abgerechneten Warenwertes oder 200 % des mangelbedingten 
Minderwerts der Ware übersteigen. Ist der letzte Vertrag in der Lie-
ferkette ein Verbrauchsgüterkauf, so ist der Aufwendungsersatz auf 
den angemessenen Betrag beschränkt. Nicht ersatzfähig sind Kos-
ten des Käufers für die Selbstbeseitigung eines Mangels, ohne 
dass hierfür die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen sowie 
Aus- und Einbaukosten, soweit die von uns gelieferte Ware in ihrer 
ursprünglichen Sacheigenschaft infolge einer Verarbeitung des 
Käufers vor dem Einbau nicht mehr vorhanden war. Aufwendun-
gen, die dadurch entstehen, dass die verkaufte Ware an einen an-
deren Ort als den vereinbarten Erfüllungsort verbracht wurde, über-
nehmen wir nicht. 
10. Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme der Ware 
durch den Käufer ist die Rüge von Sachmängeln, die bei der ver-
einbarten Art der Abnahme feststellbar waren, ausgeschlossen. Ist 
dem Käufer ein Mangel infolge Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, 
kann er Rechte wegen dieses Mangels nur geltend machen, wenn 
wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache übernommen haben. 
11. Gibt der Käufer uns nicht unverzüglich Gelegenheit, uns von 
dem Mangel zu überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen 
die beanstandete Ware oder Proben davon nicht unverzüglich zu 
Prüfzwecken zur Verfügung, entfallen alle Rechte wegen des Sach-
mangels. 
12. Bei Waren, die als deklassiertes Material verkauft worden sind, 
stehen dem Käufer bezüglich der angegebenen Deklassierungs-
gründe und solcher Mängel, mit denen er üblicherweise zu rechnen 
hat, keine Rechte wegen des Sachmangels zu. Beim Verkauf von 
IIa-Ware ist unsere Haftung wegen Sachmängeln nach Maßgabe 
des Abschnitts XIII Nr. 2 dieser Bedingungen ausgeschlossen.  
13. Weitergehende Ansprüche des Käufers richten sich nach Ab-
schnitt XIII dieser Bedingungen. Rückgriffsrechte des Käufers nach 
§ 445a BGB sind ausgeschlossen, es sei denn, der letzte Vertrag 
in der Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf. § 478 BGB bleibt un-
berührt. 
 
 

XIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung 
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflich-
ten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei 
Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir - auch für 
unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen - 
nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, in Fällen 
grober Fahrlässigkeit beschränkt auf den bei Vertragsschluss vo-
raussehbaren vertragstypischen Schaden. Im Übrigen ist unsere 
Haftung, auch für Mangel- und Mangelfolgeschäden, ausgeschlos-
sen. 
2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß 
gegen wesentliche Vertragspflichten, deren Verletzung die Errei-
chung des Vertragszwecks gefährdet, oder deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermög-
licht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig ver-
trauen darf. Ferner gelten diese Beschränkungen nicht bei schuld-
haft herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers und der 
Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir die Garantie 
für die Beschaffenheit für die verkaufte Sache übernommen haben, 
sowie in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz. Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt. 
3. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprü-
che, die dem Käufer gegen uns aus Anlass und im Zusammenhang 
mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Ablieferung 
der Ware. Davon unberührt bleiben unsere Haftung und die Verjäh-
rung von Ansprüchen im Zusammenhang mit der Lieferung von 
Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 
Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit ver-
ursacht haben, aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen Pflichtver-
letzungen, schuldhaft herbeigeführten Schäden des Lebens, des 
Körpers und der Gesundheit, Fälle zwingender Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz und die Verjährung von gesetzlichen Rück-
griffsansprüchen. In diesen Fällen gelten die gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen. Im Fall einer Nacherfüllung beginnt die Verjährung 
nicht neu zu laufen, sondern ist bis zum Ablauf von drei Monaten 
nach Durchführung der Nacherfüllung gehemmt.  
4. Im Falle einer Lieferung der Ware in Drittländer außerhalb der 
EU trägt der Käufer die Verantwortung für die Einhaltung der dorti-
gen behördlichen Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Bestim-
mungen zur Produkthaftung, die über die entsprechenden Europä-
ischen Vorschriften und Bestimmungen hinausgehen. Werden wir 
wegen Verletzung dieser Sicherheitsvorschriften oder gesetzlicher 
Bestimmungen in Anspruch genommen, ist der Käufer verpflichtet, 
uns auf erstes Anfordern von diesen Ansprüchen freistellen und 
uns alle Kosten und Aufwendungen zu erstatten, die uns aus oder 
im Zusammenhang mit der Abwehr der vorgenannten Ansprüche 
entstanden sind, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Er-
stattung von Anwalts- und Gerichtskosten. 
 
XIV. Exportkontrolle, Sanktionen, Ausfuhrnachweis, Umsatz-
steuer  
1. Mit Vertragsschluss, spätestens durch Annahme der Lieferung 
versichert der Käufer, dass er keine Geschäfte mit den von uns ge-
lieferten Gütern betreiben wird, die gegen anwendbare gesetzliche 
Ausfuhrbestimmungen und/oder geltende EU-Sanktionen versto-
ßen, und insbesondere Weiterlieferungen, Verbringungen und Aus-
fuhren der gelieferten Güter nur unter Einhaltung anwendbarer ge-
setzlicher Exportkontrollbestimmungen durchführen wird. 

2. Der Käufer verpflichtet sich, sicherzustellen, dass in die Ver-
tragsabwicklung keine Personen, Organisationen oder Einrichtun-
gen involviert sind oder hierdurch gefördert werden, die in den je-
weils geltenden Anti-Terror- und Sanktionslisten der Europäischen 
Union und der Vereinten Nationen aufgeführt sind. Dies gilt auch 
im Hinblick auf Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die 
in den Anti-Terror und Sanktionslisten anderer Regierungen aufge-
führt sind (insb. US Denied Persons List, US Entity List, US Spe-
cially Designated Nationals List, US Debarred List). 
3. Holt ein Käufer, der außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ansässig ist (ausländischer Abnehmer), oder dessen Beauftragter, 
Ware ab oder befördert oder versendet er sie in ein Drittland, so 
hat der Käufer uns den steuerlich erforderlichen Ausfuhrnachweis 
beizubringen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, hat der Käufer 
die für die ausgeführte Lieferung innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland geltende Umsatzsteuer auf den Rechnungsbetrag zu 
zahlen, sofern durch uns die Steuerfreiheit für Ausfuhrlieferungen 
beansprucht werden kann. 
4. Bei Lieferungen von der Bundesrepublik Deutschland in andere 
EU-Mitgliedsstaaten hat uns der Käufer vor der Lieferung seine 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitzuteilen, unter der er die 
Erwerbsbesteuerung innerhalb der EU durchführt. Anderenfalls hat 
er für unsere Lieferungen zusätzlich zum vereinbarten Kaufpreis 
den von uns gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuerbetrag zu zah-
len. 
 
XV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht und 
Datenschutz 
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen und für Zahlungen des Käu-
fers ist unser Unternehmenssitz. Sofern der Käufer Kaufmann, ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichts-
stand hat, ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichts-
stand unser Unternehmenssitz. Wir sind jedoch auch berechtigt, 
den Käufer an jedem anderen allgemeinen oder besonderen Ge-
richtsstand zu verklagen.  
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer findet 
in Ergänzung dieser Bedingungen das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Übereinkommens vom 11. 
April 1980 über Verträge über den Internationalen Warenkauf 
(CISG) Anwendung.  
3. Die Daten unserer Kunden werden von uns entsprechend den 
Vorgaben der DSGVO gespeichert und verarbeitet.  
 
XVI. Anwendbare Fassung 
Im Zweifel ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Liefer- und 
Zahlungsbedingungen maßgebend. 

 


